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Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Luckenwalde 
 

 
Veröffentlichung im Internet und öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 49/2021 

"Wohnanlage Beelitzer Straße 12" gemäß § 3 Absatz 2 BauGB 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 19. 
September 2023 beschlossen, den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49/2021 "Wohnanlage Beelitzer 
Straße 12" einschließlich Begründung für die Dauer eines Monats im Internet zu veröffentlichen. 
Zusätzlich zu der Veröffentlichung im Internet sollen die Unterlagen durch eine öffentliche Auslegung zur 
Verfügung gestellt werden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst das in der Luckenwalder Innenstadt 
gelegene Grundstück Beelitzer Straße 12 (Fläche in der Gemarkung Luckenwalde, Flur 5, Flurstücke 
240/2 und 419). Die Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 49/2021 
"Wohnanlage Beelitzer Straße 12" ist der nachfolgenden Karte zu entnehmen. 
 
 

 
 
 
Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49/2021 „Wohnanlage Beelitzer Straße 12“ ist es, in der 
Luckenwalder Innenstadt eine derzeit brachliegende Fläche mit einer Größe von ca. 0,3 ha zu einem 
Wohnquartier mit drei Wohngebäuden zu entwickeln. Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
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das Wohnquartier zu schaffen, soll die Fläche im Bebauungsplan als allgemeines Wohngebiet (§ 4 
Baunutzungsverordnung (BauNVO)) festgesetzt werden. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 49/2021 „Wohnanlage Beelitzer Straße 12“ erfolgt im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Absatz 
4 BauGB. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 49/2021 „Wohnanlage Beelitzer Straße 12“ mit Begründung sowie 
die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten werden in der Zeit vom 20. 
November 2023 bis einschließlich zum 20. Dezember 2023 unter www.luckenwalde.de in das Internet 
eingestellt sowie über bauleitplanung.brandenburg.de zugänglich sein. 
 
Darüber hinaus werden die Unterlagen bei der Stadtverwaltung Luckenwalde, Markt 1 in 14943 
Luckenwalde (Zugang über Breite Straße 54) im selbigen Zeitraum zu folgenden Zeiten öffentlich 
ausliegen: 
 
Montag bis Mittwoch:  8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 15:00 Uhr 
Donnerstag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Freitag:   8:30 Uhr – 12:00 Uhr. 
 
Für eine Erörterung wird um die Vereinbarung von Terminen gebeten (Telefonnr.: 03371/ 672 354). 
 
Während der Veröffentlichungs- und Auslegungsfrist können dem Stadtplanungsamt Stellungnahmen 
elektronisch übermittelt werden. Bei Bedarf können beim Stadtplanungsamt Stellungnahmen auch 
postalisch eingereicht werden oder zur Niederschrift gebracht werden:  
 
E-Mail:    bauplanung@luckenwalde.de 
Postanschrift:    Stadt Luckenwalde, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
Fax:     03371/ 672 405 
 
Hinweise:  
 
Gemäß § 4a Abs. 5 BauGB gilt: Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte 
kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 13a Absatz 2 i. V. m. § 13 
Absatz 2 BauGB i. V. m. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Artikel 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 
 
Luckenwalde, den 09.11.2023 
 
i. V. Peter Mann     (Siegel) 
Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin 

 
 

http://www.luckenwalde.de/
http://www.bauleitplanung.brandenburg.de/
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Beschlüsse der 43. ordentlichen öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde vom 7. November 2023 

 
Beschlussfassungen im öffentlichen Teil der Sitzung 
 
Vorlagennummer: B-7437/2023/1 
Titel: Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan 2030 
- verwiesen in Ausschuss  
 
Vorlagennummer: B-7465/2023 
Titel: Satzung zum BürgerBudget der Stadt Luckenwalde 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die in der Anlage dieser Beschlussvorlage beigefügte geänderte Satzung zum BürgerBudget der Stadt 
Luckenwalde. 
 
Vorlagennummer: B-7475/2023 
Titel: Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Bau des Radweges von Luckenwalde nach 
Hennickendorf 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Für den Bau des Radweges von Luckenwalde nach Hennickendorf werden überplanmäßig 95.000 € 
bereitgestellt. 
 
Vorlagennummer: B-7476/2023 
Titel: Abschluss von Verträgen für das 32. Luckenwalder Turmfest 2024 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die Verwaltung wird ermächtigt, zur Vorbereitung und Durchführung des 32. Luckenwalder Turmfestes 
2024 Verträge bis zu einer Höhe von 260.000,00 EUR (netto) abzuschließen. 
 
Vorlagennummer: B-7479/2023 
Titel: Einvernehmliche Aufhebung des öffentlich-rechtlichen Vertrag Kindertagesstätte mit dem Landkreis 
Teltow-Fläming 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die einvernehmliche Aufhebung des öffentlich-rechtlichen 
Vertrages über die Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Kindertagesstättengesetz zwischen der 
Stadt Luckenwalde und dem Landkreis Teltow-Fläming vom 22.07.2011 zum 31.12.2023. 
 
Vorlagennummer: B-7480/2023 
Titel: Abberufung sachkundiger Einwohner und Berufung sachkundiger Einwohner - Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Herr Uwe Kuhlmey wird als beratendes Mitglied (sachkundiger Einwohner) des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt der Stadtverordnetenversammlung mit sofortiger Wirkung 
abberufen.  
Herr Richard Küter wird als beratendes Mitglied (sachkundiger Einwohner) des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde mit 
sofortiger Wirkung berufen.  
 
Vorlagennummer: A-7072/2023 
Titel: Antrag: Erarbeitung verschiedener Finanzierungsmodelle für das Turmfest 2024 - Fraktion FDP-
LÖS 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:  



Amtsblatt                15. November 2023                                   Nummer 24 - Seite 5 
für die Stadt Luckenwalde 
 
 
 
 
1) Bis zur Haushaltsklausur am 25.11.2023 erstellt die Stadtverwaltung verschiedene 

Finanzierungsmodelle für das Luckenwalder Turmfests. Dabei wird der Fokus jeweils auf 
unterschiedliche Einsparmaßnahmen gelegt - auch solche, die unangenehm erscheinen. Die 
Erhöhung des Eintrittspreises soll zu diesem Zeitpunkt noch nicht erwogen werden.  
 

2) Für jedes Finanzierungsmodell hat eine detaillierte Kostenaufstellung zu erfolgen, in Anlehnung an 
die Aufstellung für die Bewerbung zum Brandenburg-Tag.  

 
Vorlagennummer: A-7073/2023 
Titel: Antrag: Straßenbeleuchtung im kommenden Winter - Fraktion SPD/GRÜNE 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
Die Stadtverordnetenversammlung hebt ihren Beschluss (A-7064/2022), in Luckenwalde jede zweite 
Straßenlaterne auszuschalten, wie es in der vergangenen Winterperiode der Fall war, wieder auf.  
 
Vorlagennummer: A-7079/2023 
Titel: Antrag: Prüfauftrag zu Nutzungsalternativen der Mendelsohn-Halle - Fraktion CDU 
- zurückgezogen 
 
 
Beschlussfassung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
 
Es wurden keine nicht öffentlichen Beschlüsse gefasst. 
 
Luckenwalde, 13.11.2023 
 
i. A. Britta Jähner 
Amt Pressearbeit, Verwaltungs- und Kommunalservice 
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Einladung 30. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde - Wahlperiode 2019 – 2024 am 21. 

November 2023 
 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 21.11.2023 
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 
Sitzungsort: Feuerwache Luckenwalde, Konferenzraum, Hermann-

Henschel-Weg 112, 14943 Luckenwalde 
 
Tagesordnung: 
 
I. ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
1 . Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

der Anwesenheit 
 

2 . Bericht zum Sachstand „Welcome-Center Luckenwalde“  
3 . Einwohnerfragestunde  
4 . Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils 

der Sitzung vom 17.10.2023 
 

5 . Feststellung der Tagesordnung  
6 . Anfragen von Ausschussmitgliedern  
7 . Informationen der Verwaltung  
7.1 . Aktualisierte Kennzahlen und Arbeitsergebnisse zum 

Gleichstellungsplan 2022 - 2026 
 

8 . Informationen der Ausschussvorsitzenden  
   
II. NICHT ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
9 . Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen 

Teils der Sitzung vom 17.10.2023 
 

10 . Feststellung der Tagesordnung  
11 . Beschlussvorlagen  
11.1 . Vergabe - Postdienstleistungen für die Stadt Luckenwalde B-7477/2023 
11.2 . Verkauf Grundstück Jänickendorfer Straße, Gemarkung 

Luckenwalde, Flur 19, Flurstück 976 
B-7478/2023 

11.3 . KMU-Förderung des Vorhabens: 01/2023/80/KMU 
"Erweiterung/Modernisierung der Betriebsausstattung" 

B-7489/2023 

11.4 . Kita ,,Am Weichpfuhl" - 1. BA Umgestaltung Außenanlage B-7490/2023 
12 . Anfragen von Ausschussmitgliedern  
13 . Informationen der Verwaltung  
14 . Informationen der Ausschussvorsitzenden  
   
 
Elisabeth Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
 
2023-11-13 
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Öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung von Vorschlägen für die Berufung als beisitzende 

Mitglieder des Wahlausschusses und Benennung ihrer Vertretenden für die Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde am 9. Juni 2024 

 
Nach § 16 Absatz 1 Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz (BbgKWahlG) i. V. m. § 3 Absatz 1 
Brandenburgischer Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) werden die im Wahlgebiet Luckenwalde 
vertretenen Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen aufgefordert, dem Wahlleiter 
wahlberechtigte Personen des Wahlgebietes Stadt Luckenwalde zur Berufung als  
 

beisitzende Mitglieder des Wahlausschusses 
 

für das Wahlgebiet der Stadt Luckenwalde zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung am 9. Juni 2024 
vorzuschlagen und ihre Vertretenden zu benennen. 
 

Die Vorschläge sind bis zum 31. Januar 2024 an  
 

 Stadt Luckenwalde 
 Der Wahlleiter 
         Markt 10 
         14943 Luckenwalde 
 

zu richten. 
 

Als Hinderungs- und Ablehnungsgründe gelten lediglich die in § 92 Absatz 4 und 5 BbgKWahlG 
abschließend genannten Gründe, auf die hiermit hingewiesen wird: 
 

§ 92 Ehrenamtliche Mitwirkung 
 

(4) Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein. Wahlbewerbende, Vertrauenspersonen und 
stellvertretende Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiterin, Wahlleiter, 
stellvertretende Wahlleiterin oder stellvertretender Wahlleiter sein und keine ehrenamtliche Tätigkeit nach 
Absatz 1 Satz 1 ausüben. Wahlleiterinnen, Wahlleiter, stellvertretende Wahlleiterinnen und 
stellvertretende Wahlleiter scheiden mit ihrer schriftlichen Zustimmung zur Aufnahme in einen 
Wahlvorschlag (§ 28 Absatz 5 oder § 70 Absatz 3) oder mit ihrer Benennung auf einem Wahlvorschlag 
als Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensperson aus ihrem Amt aus. Satz 3 gilt für die 
beisitzenden Mitglieder der Wahlausschüsse und die Mitglieder der Wahlvorstände entsprechend. 
 

(5) Die Übernahme einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 dürfen insbesondere ablehnen 
1. die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages, des Landtages, der 

Bundesregierung und der Landesregierung, 
2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Vollzug der Wahl oder mit der 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beauftragt sind, 
3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die 

Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert, 
5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringenden Gründen oder wegen 

einer Krankheit oder wegen einer Behinderung nicht in der Lage sind, das Amt ordnungsgemäß zu 
führen sowie 

6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres 
Wohnortes aufhalten. 

 

Nach Ablauf der Vorschlagsfrist beruft der Wahlleiter unverzüglich die beisitzenden Mitglieder des 
Wahlausschusses. 
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Werden von den Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen nicht genügend 
wahlberechtigte Personen als beisitzende Mitglieder des Wahlausschusses vorgeschlagen, so beruft der 
Wahlleiter die weiteren beisitzenden Mitglieder nach seinem Ermessen. 
 
Luckenwalde, 13. November 2023 
 
Hubert Dalbock 
Wahlleiter 
 
 
 

Wahlbekanntmachung des Wahlleiters zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Luckenwalde am 9. Juni 2024 

 
Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 
Absatz 2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich Folgendes 
bekannt: 
 
I.  Wahltag und Wahlzeit 
 
Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 2024 
vom 17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) findet die  
 

Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde 
am Sonntag, den 9. Juni 2024 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt. 

 
II.  Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der   
     Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde 
 
Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales den Wahltermin für die vorgenannte Wahl durch 
Rechtsverordnung bestimmt hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahl möglichst frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf 
Folgendes hin: 
 
1. Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten 
  
Es sind insgesamt 28 Stadtverordnete zu wählen. 
 
2. Wahlkreis 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde hat durch Beschluss das Wahlgebiet in einen 
Wahlkreis eingeteilt. 
 
3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist 
 
3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen und Wählergruppen sowie 

Einzelbewerbenden eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen 
sich jedoch bei der Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an einer 
Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus. 
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3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen spätestens bis 

zum Donnerstag, den 4. April 2024, 12 Uhr, beim Wahlleiter der Stadt Luckenwalde, Markt 10, 
14943 Luckenwalde schriftlich eingereicht werden. 

 
4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigungen 
 
Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, ist dem Wahlleiter der Stadt 
Luckenwalde, Markt 10, 14943 Luckenwalde durch die für das Wahlgebiet zuständigen Organe aller am 
Zusammenschluss Beteiligten spätestens bis zum Donnerstag, den 4. April 2024, 12 Uhr, schriftlich 
anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien 
oder politischen Vereinigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei 
Wählergruppen von der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeichnet sein. 
 
5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag 
 
Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung kann einen 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen. Die Entscheidung über die Einreichung eines 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlages trifft bei einer Partei oder politischen Vereinigung der für das 
Wahlgebiet zuständige Gebietsvorstand (oder wenn ein solcher Vorstand nicht besteht, der Vorstand der 
nächsthöheren Gliederung) und bei Wählergruppen die oder der Vertretungsberechtigte. 
Einzelbewerbende können nur einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen. 
 
 
6. Inhalt der Wahlvorschläge 
 
6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Vordruckmuster 5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV 

eingereicht werden. Sie müssen enthalten 
 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den 
Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die Anschrift einer jeden und eines jeden Bewerbenden in 
erkennbarer Reihenfolge, 

 
b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den vollständigen Namen der 

einreichenden Partei oder politischen Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen 
Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Lande führt, 
 

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden Wählergruppe und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es 
sich um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den 
Namen von Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten, 
 

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Listenvereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen anzugeben, 
 

e) den Namen des Wahlgebietes „Stadt Luckenwalde“. 
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Der Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten. 

 
6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten. 

Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt 42 Bewerbende enthalten. 
 

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Telekommunikationsanschluss der 
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson 
kann auch eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 
 

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung muss von mindestens zwei 
Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer 
Wählergruppe muss von der oder dem Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die 
Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer 
Listenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung und 
Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag einer oder eines 
Einzelbewerbenden muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein. 
 

6.5 Wichtige Beschränkungen 
 

Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem Wahlvorschlag für die Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde benannt sein. Die oder der Bewerbende auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem 
eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt. 

 
7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender 
 
7.1 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender auf einem Wahlvorschlag einer Partei, 

politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen 
geknüpft: 

 
a) Die oder der Bewerbende muss gemäß § 11 BbgKWahlG wählbar sein. 

 
b) Die oder der Bewerbende muss durch eine Versammlung zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß 

§ 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8). 
 

c) Die oder der Bewerbende muss der Benennung auf dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die 
Zustimmung ist nach dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. 
Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat die oder der Bewerbende in der 
Zustimmungserklärung zudem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklären, 
dass sie oder er parteilos ist. 
 
Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerbende. 
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7.2 Zur Wählbarkeit 
 
 
7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen 
 

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 
des Grundgesetzes, die 
- am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen    
  Aufenthalt haben. 
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie  
  oder er 
- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht besitzt, 
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in  

einem psychiatrischen Krankenhaus befindet oder 
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter  
  nicht besitzt. 
 

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
 

Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG auch alle Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die 
- am 9. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen  

            Aufenthalt haben. 
 
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht 
wählbar, wenn sie oder er 
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in  
  einem psychiatrischen Krankenhaus befindet, 
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die  
  Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder 
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat die  
  Wählbarkeit nicht besitzt. 

 
7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerbende und für jeden Bewerbenden eine 

Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Vordruckmuster 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 
BbgKWahlV einzureichen, dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende wählbar ist. 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt haben, 
müssen mir mit der Bescheinigung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach 
dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsangehörigkeit 
und darüber vorlegen, dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit 
ausgeschlossen sind. 
 
 

8. Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
 
8.1 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer 

Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
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(Mitgliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern 
(Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung).  

 
8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet keine Organisation hat, können die 

Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder deren Delegierte oder durch die für die 
Wahl zum Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden. 

 
8.3 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 

zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder der 
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger (Anhängerinnen- und 
Anhängerversammlung) der Wählergruppe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies 
kann auch durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhängerinnen und 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu besonders gewählt worden sind 
(Delegiertenversammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich 
organisierte Wählergruppen entsprechend. 

 
8.4 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 

Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgKWahlG sinngemäß. 

 
8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierten von 

dem zuständigen Vorstand der Partei oder politischen Vereinigung oder der oder dem 
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln 
oder durch öffentliche Ankündigung zu laden. 

 
8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 

für die geheime Wahl der Bewerbenden sowie der Delegierten für die Delegiertenversammlung 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung müssen sich mindestens 
drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 

 
8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder Delegiertenversammlung ist eine 

Niederschrift nach dem Vordruckmuster 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, 
die dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen 
und Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei 
haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und zwei von der Versammlung hierzu 
bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen 
Mindestanforderungen an eine demokratische Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind. 
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9. Unterstützungsunterschriften 
 
9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
 
9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen, die am 21. August 2023 

aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 20. Deutschen Bundestag oder im 7. Landtag 
Brandenburg durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte Abgeordnete oder durch 
mindestens einen im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten oder im Kreistag des 
Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens 
einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde 
durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch mindestens einen Stadtverordneten seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.  

 

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming durch mindestens eine 
Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde durch mindestens eine Stadtverordnete 
oder durch mindestens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen vertreten 
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften befreit. 

 

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 
9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Erfordernis erfüllt. 

 

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die am 21. August 2023 aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming oder in der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.  

 
9.2 Wichtige Hinweise 
 

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 
Listenvereinigung, einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nach der 
vorstehenden Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften nicht befreit ist, 
sind im Falle eines wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlags mindestens 20 
Unterstützungsunterschriften von im Wahlgebiet Stadt Luckenwalde wahlberechtigten Personen, 
beizufügen. 

 
9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist 

spätestens bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, bei der Wahlbehörde, Stadt Luckenwalde, 
Abteilung Einwohnermeldewesen, Markt 10, 14943 Luckenwalde zu leisten. 

  Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) sind der Wahlbehörde, 
Stadt Luckenwalde, Abteilung Einwohnermeldewesen, Markt 10, 14943 Luckenwalde spätestens 
bis Mittwoch, den 3. April 2024, 16 Uhr, vorzulegen. 

  Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von mir aufgelegten oder 
ausgegebenen amtlichen Formblättern für Unterschriftenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 
Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu erbringen: 
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9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der 

Wahlbehörde, Stadt Luckenwalde, Abteilung Einwohnermeldewesen, Markt 10, 14943 
Luckenwalde aufgelegt.  
Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden und eines jeden 
Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben.  
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die Namen, und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Gruppierungen anzugeben. 
Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbewerbenden ist die Bezeichnung "Einzelwahlvor-
schlag" anzugeben.  
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vorgenannten Voraussetzungen 
auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung ermächtigten Stelle ausgeben. 

 

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen 
dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 
BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterstützungsunterschriften sind ungültig. 

 

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvorschlag für die Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde unterzeichnen. Hat eine Person für diese 
Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese Wahl 
geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig. 

 

9.2.6 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeichnung 
des Wahlvorschlags durch die Bewerbenden selbst ist unzulässig. 

 

9.2.7 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der 
unterzeichnenden Person sowie das Datum der Unterschriftsleistung anzugeben. Die 
unterzeichnende Person hat sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos. 

 
9.2.8 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der 

Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die 
Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in 
der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch 
Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde, Stadt Luckenwalde, Abteilung 
Einwohnermeldewesen, Markt 10, 14943 Luckenwalde ersetzen. Der Antrag kann bis Montag, den 
1. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der Wahlbehörde gestellt werden. 

 
9.2.9 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die die 

Unterstützungsunterschrift auf der von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste 
leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung 
wahlberechtigt sind.  
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10. Mängelbeseitigung 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 4. April 2024, 12 Uhr, können Mängel, die sich auf die Zahl und 
Reihenfolge der Bewerbenden beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstützungsunterschriften 
nicht mehr beigebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn die oder der Bewerbende so mangelhaft 
bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige Mängel, die die Gültigkeit der 
Wahlvorschläge berühren, können bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 
37 Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden. 
 
 
11. Zulassung der Wahlvorschläge 
 
Der Wahlausschuss beschließt am 10. April 2024 in öffentlicher Sitzung über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV verwiesen. 
 
 
III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordrucke werden von mir beschafft und 
können bei mir angefordert werden. Ferner können die Formulare der Internetseite 
https://www.luckenwalde.de/Kommunalwahl entnommen werden.  
 
Die Wahlvorschläge können aber auch elektronisch erfasst werden. Die Verwendung 
des Formularservers stellt sicher, dass der Wahlvorschlag in einer einheitlichen und gut lesbaren Form 
erstellt wird und die Daten der Bewerbenden in den Anlagen 5a bis 9a identisch sind. Für 
Wahlvorschlagsträger, die bereits an den Wahlen 2019 und 2021 teilnahmen, sind im Formularserver 
bereits deren Lang- und Kurzbezeichnungen hinterlegt, sodass eventuelle Schreib- bzw. 
Erfassungsfehler für diese Wahlvorschlagsträger ausgeschlossen werden können. 
 
Der Formularserver ist wie folgt erreichbar:   
https://afm.brandenburg.de/intelliform/forms/lwl/kw/anlage_5a/index. 
 
 
Luckenwalde, 13. November 2023 
 
Hubert Dalbock 
Wahlleiter 
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